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Betrifft:    Ihre Strafanzeige wegen des Vorwurfs der Vorbereitung eines Angriffskriegs  
(Syrien-Einsatz der Bundeswehr) 

Sehr geehrter Herr Özoguz, 

im Zusammenhang mit dem Syrien-Einsatz der Bundeswehr sind beim Generalbundesanwalt 

seit Dezember 2015 zahlreiche Strafanzeigen gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merket, Ver-

teidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen und weitere Mitglieder des Bundeskabinetts ein-

gegangen. Viele Strafanzeigen erstrecken sich auf diejenigen Bundestagsabgeordneten, die am 

4. Dezember 2015 dem Regierungsantrag zum Einsatz der Bundeswehr zugestimmt haben, 

sowie auf Soldaten, die für die militärische Planung und Umsetzung der beschlossenen Maß-

nahmen zuständig sind. Auch Ihre Strafanzeige befasst sich mit dem Syrien-Einsatz der Bun-

deswehr. 

Der Generalbundesanwalt hat den Sachverhalt umfassend geprüft, jedoch keine Ermittlungen 

eingeleitet, weil zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat fehlen 

(§ 152 Abs. 2 StPO). 

Nach § 80 StGB macht sich strafbar, wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 GG), an dem die 

Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines 

Krieges für die Bundesrepublik Deutschland  herbeiführt. Damit setzt die Strafnorm den Verfas-

sungsauftrag des Artikel 26 Abs. 1 Satz 2 GG um. Aus Artikel 26 Abs. 1 Satz 1 GG lässt sich 

ableiten, dass die Vorbereitung eines Angriffskrieges als Unterfall solcher verfassungswidriger 

Handlungen angesehen wird, „die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 

Hausanschrift: Postfachadresse: E-Mail-Adresse: Telefon: Telefax:  
Brauerstraße 30 Postfach 27 20 poststelle@gba,bund.de (0721) 8191 - 0 (0721) 8191 - 590 
76135 Karlsruhe 76014 Karlsruhe 



-2 

friedliche Zusammenleben der Völker zu stören." Es ist allgemein anerkannt, dass der Straftatbestand 

angesichts des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebots (Artikel 103 Abs. 2 GG) und unter 

Berücksichtigung der historischen und systematischen Hintergründe einschränkend interpretiert 

werden muss. Dies bedeutet, dass ein strafrechtlich relevanter Angriffskrieg erst dann vorliegt, 

wenn eine offenkundige und schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts zu konstatieren ist. Die den 

Anzeigen überwiegend zugrunde liegende schematische Annahme, völkerrechtliche Maßstäbe und 

Beurteilungen seien für die strafrechtliche Würdigung ohne weiteres präjudiziell, geht daher fehl. 

Gemessen hieran ist der von der Bundesregierung beschlossene und von einer breiten Bun-

destagsmehrheit gebilligte Einsatz der Bundeswehr „zur Verhütung und Unterbindung terroristischer 

Handlungen durch die Terrororganisation IS", der sich nicht gegen die syrische Regierung, sondern 

eine nicht-staatliche Konfliktpartei richtet und ein nicht mehr durch den syrischen Staat kontrolliertes 

Gebiet betrifft, ersichtlich nicht als „Angriffskrieg" im Sinne der Strafnorm des § 80 StGB zu 

qualifizieren. Denn dieser militärische Beitrag zu einer breiten internationalen Allianz von mehr als 60 

Staaten, der vor allem die Einsatzunterstützung durch Luftbetankung, den Begleitschutz des 

Marineverbandes, See- und Luftraumüberwachung sowie Aufklärung beinhaltet, entspricht dem 

Leitbild einer strafbewehrten kriegerischen Aggression in keiner Weise. 

Unabhängig davon, ob – wofür indes unter Berücksichtigung des aktuellen völkerrechtlichen 

Diskussionsstands gute Gründe sprechen – die Resolution 2249 (2015) des Sicherheitsrats der 

Vereinten Nationen vom 20. November 2015 oder das Recht auf kollektive Selbstverteidigung gemäß 

Artikel 51 der Charts der Vereinten Nationen eine völkerrechtliche Legitimation der in Rede stehenden 

militärischen Maßnahmen darstellen, haben die für den Bundeswehr-Einsatz verantwortlichen 

Regierungsmitglieder und Parlamentarier im Rahmen des ihnen zustehenden politischen Ermessens 

gerade in der Absicht gehandelt, nach den blutigen Anschlägen in Paris vom 13. November 2015 

Frankreich beizustehen und weitere terroristische Angriffe dieser Art zu unterbinden. Im Antrag der 

Bundesregierung vom 1. Dezember 2015 wird dies wie folgt formuliert: 

„Die Anschläge in Tunesien, der Türkei, dem Libanon, gegen Russland und insbesondere in 
Paris haben gezeigt, dass die Terrororganisation sogenannter „Islamischer Staat" (IS) 
weit über die derzeit von ihr kontrollierten Gebiete in Syrien und im Irak hinaus eine 
globale Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellt. Mit den Anschlägen in Paris hat IS 
Frankreich und die freiheitliche Werteordnung Europas direkt angegriffen. 
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IS stellt aufgrund seiner extremistisch-salafistischen Gewaltideologie, seiner terroristischen 

Handlungen, seiner anhaltenden schweren, systematischen und ausgedehnten Angriffe auf 

Zivi lpersonen sowie seiner Anwerbung und Ausbildung ausländischer Kämpfer eine 

Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar." 

Ferner hat die Bundesregierung im genannten Antrag betont, das Vorgehen sei „eingebettet in einen 

breiten politischen Ansatz, der von der großen Mehrheit der Staatengemeinschaft getragen wird und 

der auf politischer, diplomatischer, humanitärer, entwicklungspolitischer, militärischer und 

rechtsstaatlicher Ebene wirkt." Ein derartiger multinationaler, defensiv ausgerichteter und von 

vielfältigen politischen Initiativen flankierter Militäreinsatz wird vom Straftatbestand des § 80 StGB nicht 

erfasst. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 (Schneider-Glockzin) 

 


